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„Die Beeinträchtigungen im Bereich der Marchquerungen sind aus heutiger Sicht nur bedingt 

ausgleichbar (vor allem im Hinblick auf Störwirkungen). Im Zuge des weiteren 

Planungsprozesses werden technische -, sowie Kompensations- und Ersatzmaßnahmen zu 

entwickeln sein, welche sicherstellen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung dieser Bereiche 

vermieden wird, was aus heutiger Sicht möglich zu sein scheint.“ 

Wir nehmen dieses Zitat zum Anlass, auf das aus den Natura 2000 Richtinien resultierende 

Verschlechterungsverbot hinzuweisen 

 

Freizeit & Tourismus 

Aus unserer Sicht ist es grundsätzlich völlig unzureichend, die Auswirkungen aller Planfälle 

und insbesondere des Planfalls „Schnellstraße Mitte Süd“ auf  „Freizeit und Tourismus“ 

ausschließlich auf touristisch relevante Infrastruktur (Radwege!) zu reduzieren. Für den 

Erholungswert einer Region beziehungsweise deren touristische (und letztendlich 

wirtschaftliche) Chancen sind Faktoren wie eine naturnahe Umgebung, Ruhe, landschaftlich-

visuelle Attraktivität u.ä. wesentlich. Diese Faktoren würden aber gerade von einer 

Schnellstraße wie im Planfall Schnellstraße Mitte Süd durch Lärm, Emissionen  etc. 

erheblich und negativ beeinflusst werden.  

Auch angesichts der Tatsache, dass gerade im Bereich der südlichen March bereits 

bedeutende Investitionen im Bereich Kultur-Naturtourismus (Marchfeldschlösser, Lange 

Luss) getätigt worden sind, greift eine Betrachtung, die die wesentlichen touristischen 

Faktoren tatsächlich nicht berücksichtigt, zu kurz. 

Ebenfalls unzulässig ist es, die Beeinträchtigung der Attraktivität touristischer Ziele durch 

eine Verkehrsmaßnahme mit der dann verbesserten Erreichbarkeit dieser Ziele 

aufzurechnen! Frei nach dem Motto: „Niemand weiß mehr, warum man hinfahren sollte, aber 

dafür ist man dann schneller dort.“ 

Luft 

Das gesamte Gebiet des Bezirks Gänserndorf ist nach Immissionsschutzgesetz Luft als 

Luftsanierungsgebiet für Feinstaub PM10 ausgewiesen. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die grenzwertüberschreitende Situation langfristig erhalten bleiben wird. 

Trotz mehrmaliger Aufforderung im Marchfeldteam unter anderm durch den bmvit Vertreter 

wurde keine Emissionsbilanz auf Basis der Hauptverkehrsuntersuchung erstellt, eine solche 

findet sich lediglich in der KNA Verkehrsuntersuchung die aber auf anderen 

Voraussetzungen beruht (auch dort schneidet Planfall 5 am besten ab) 
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Ausgehend von bestehenden Luftgütemesstellen wurde die Entwicklung der 

Immissionssituation extrapoliert und in bestimmten Ortsbereichen auch bei 

Schnellstraßenplanfällen Verbesserungen herausgerechnet, wenn auch Umfahrungsplanfälle 

am besten abschneiden. 

Ein Aspekt, der durch dieses Vorgehen nicht ausreichend berücksichtigt wird, ist, dass 

Verkehrsbauten zur verlängerten Aufrechterhaltung des flächigen Luftsanierungsgebietes 

führen und  ein Interessenskonflikt auftreten kann, der bei forciertem Straßenausbau und 

starker Verkehrsentwicklung wie in den Schnellstraßen-Planfällen diesen Straßenbau von 

der damit angestrebten Wirtschaftsentwicklung abkoppelt.  

Das heißt, unabhänngig davon, welche Ansicht zu von Infrastrukturmaßnahmen ausgelöster 

oder nicht ausgelöster Wirtschaftsentwicklung besteht: Im Falle, dass wegen der 

Belastungen durch den Straßenverkehr keine neuen Betriebsansiedlungen als 

Neuemittenten genehmigt werden können, werden Verkehrserregung durch den Neubau 

hochrangiger Straßen und Betriebsansiedlungen zu einander ausschließenden 

Entwicklungen. 

Klima - internationales Kyoto-Abkommen 

Das Kyoto-Protokoll ist eine verbindliche internationale Vereinbarung, bei deren Einhaltung 

die Republik Österreich derzeit bereits säumig ist. Im Untersuchungsgebiet bringen die 

Schnellstraßenvarianten eine deutliche Verschlechterung in Hinsicht auf den verstärkten 

Ausstoß klimarelevanter Gase. Der Verkehrssektor trägt derzeit schon sowohl hinsichtlich 

seines Anteils als auch hinsichtlich seiner Wachstumsrate dominierend zum 

Emissionswachstum klimarelevanter Gase bei. 

Die Emission klimarelevanter Gase ist in allen Maßnahmenplanfällen im Vergleich zu den 

MIV0 Planfällen erhöht, bei den Schnellstraßenplanfällen kommt es zu einer deutlichen 

Verschlechterung und zu den größten Emissionswerten. Trotz der durch die begrenzte 

Ausdehnung des Untersuchungsgebietes gegebenen Unsicherheiten ist festzustellen, dass 

die "durch entsprechende Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene" (UB S238) 

zu setzende Reduktion der CO2-Emissionen auch auf kleinräumiger Ebene ihren 

Niederschlag finden müssen. Das heißt, dass nicht österreichweit in jedem betrachteten 

Gebiet die Emissionen weiter steigen können und im Gegensatz dazu auf einer losgelösten 

überregionalen Ebene trotzdem sinken werden.  

Die im Umweltbericht auf Seite 423 angeführte Behauptung: "Bei Wahl eines größeren 

Untersuchungsraumes - wie er bei so globalen Fragestellungen wie der Klimarelevanz 

anzunehmen wäre - würden sich die Unterschiede weitgehend neutralisieren." - ist als These 

anzusehen, die allerdings im Umweltbericht durch keinerlei Untersuchungsergebnisse belegt 



 32

ist. Diese These negiert, dass die zukünftige Verkehrsentwicklung keine Konstante ist, von 

der ausgehend nur Verlagerungen möglich sind, sondern es darüber hinaus auch induzierten 

Verkehr gibt, der durch die Veränderung des Verkehrsangebots bzw. der Raumstruktur 

(Siedlungsentwicklung etc.) entsteht - Damit steht sie im Widerspruch zur 

Verkehrsuntersuchung. Auch müsste berücksichtigt werden, dass im Falle der in den 

Schnellstraßenplanfällen angenommenen starken Bevölkerungsentwicklung im 

Untersuchungsgebiet diese zu einem hohen Anteil durch Wohnsitzverlagerungen aus dem 

Bereich Wien bewirkt werden würde. Die damit verbundene Verschlechterung des Modal 

Split –(der Anteil des (umweltfreundlichen) öffentlichen Verkehrs in Wien ist deutlich höher 

als im Marchfeld) würde zu einem Emissionsanstieg führen. 

Auch wenn das CO2 Problem sinnvollerweise eine großmaßstäbliche Betrachtungsweise 

erfordert, ist es unzulässig, diesen Aspekt in einem einzelnen Untersuchungsgebiet 

auszuklammern, ohne nachzuweisen, dass tolerierte Zuwächse durch entsprechende 

Reduktionen in anderen Gebieten ausgeglichen werden würden. Auch die „Umfahrung Nord 

Neu“ bringt hier eine Verschlechterung, bleibt dennoch von allen MIV-Maßnahmen dem 

Kyoto Ziel noch am nächsten. Alle drei Schnellstraßenplanfälle sind hier mit einer deutlichen 

Verschlechterung verbunden, die Umfahrung Mitte Süd liegt in der Bewertung des 

Planungsteams zwischen „Verschlechterung“ und  „deutlicher Verschlechterung“.  

Trotz mancher Unsicherheiten wäre bis zum Nachweis des Gegenteils davon auszugehen, 

dass vor allem die Schnellstraßenplanfälle und die in den entsprechenden Szenarien 

dargestellte Entwicklung nicht mit der Einhaltung der internationalen Verpflichtungen 

Österreichs aus dem Kyoto Protokoll verträglich ist und daher keine anstrebenswerte 

Entwicklung sein kann. 

Die Republik Österreich und damit auch das Land Niederösterreich haben sich zu aktiven 

Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgase verpflichtet – z.B. im Niederösterreichischen 

Klimaprogramm 2004-2008, im Rahmen des Klimabündnis Niederösterreich und auch durch 

zahlreiche Klimabündnisgemeinden in der Region Marchfeld 

Zusatzanmerkung: Im Bezirk Gänserndorf sind folgende 11 Gemeinden Mitglied des 

Klimabündnis: 

Angern an der March, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Lassee, 

Marchegg, Markgrafneusiedl, Orth an der Donau, Strasshof a.d. Nordbahn, Weikendorf. 

Die Gemeinden Eckartsau und Marchegg haben auch die Resolution des Verkehrsklubs 

Österreich (VCÖ) zur Überprüfung des Generalverkehrsplans auf Klimaverträglichkeit 

unterzeichnet. 
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Das Bestreben, eine neue Schnellstraße (=Autobahn) durch das Marchfeld zu errichten und 

damit eine erhebliche Verschlechterung der Treibhausemissionen (wie aus dem 

Umweltbereicht hervorgeht) durch den massiv steigenden Verkehr zu fördern, steht in 

deutlichem Widerspruch zu allen Klimaschutzzielen 

Wasser 

Im von geringen Jahresniederschlagsmengen gekennzeichneten Marchfeld stellt Wasser ein 

besonders kostbares Gut dar. Die Schnellstrasse Mitte Süd schneidet in der Bewertung des 

Bereiches Wasser am schlechtesten von allen Planfällen ab. Bereits jetzt ist die Nutzung des 

Grundwassers im Marchfeld nicht nachhaltig und die Entnahme übersteigt die 

Grundwasserneubildung, was zu einer sinkenden Tendenz des Grundwasserstandes führt. 

Aus dieser Sicht kann die Schnellstrasse und ihre induzierte Strukturwirkung keine 

anzustrebende Entwicklung sein. (Annahme: +30000 EW gegenüber Referenzfall) 

 

Landwirtschaft - Boden 

Was die Landwirtschaft anbelangt, so wurde nicht berücksichtigt, dass landwirtschaftliche 

Produkte, die im Umkreis von Straßen erzeugt werden, einer regelmäßigen 

Qualitätskontrolle hinsichtlich einer möglichen Schadstoffbelastung (PCP, Blei) unterzogen 

werden, falls die Bauern an bestimmte bekannte Großketten und im Biobereich verkaufen. 

Ist die Belastung zu hoch, dürfen die betroffenen Bauern ihre Ernte nicht an den vorher 

genannten Großhandel und im Biobereich verkaufen. Wegen der Kurzfristigkeit dieser 

Entscheidung kann es im Fall einer zu hohen Belastung dazu kommen, dass die Bauern ihre 

gesamte Ernte nicht absetzen können und somit erhebliche finanzielle Verluste in Kauf 

nehmen müssen. Auf diesen wirtschaftlichen relevanten Aspekt wurde in den 

Untersuchungen nicht eingegangen.  

Durch die Errichtung von neuen Straßenverkehrsverbindung im Marchfeld kommt es zu 

weiteren unwiederbringlichen Bodenverlusten die im Umweltbericht (S.329) hinsichtlich der 

Landwirtschaftlichen Produktion mit dem Verweis auf geringe Bodenbonitäten relativiert 

werden. Doch dürfen diese Bodenverluste nicht nur aus einem rein ökonomischen 

Standpunkt betrachtet werden. Die zunehmende „Versiegelung“ von Bodenflächen schafft 

auch umweltmäßig hinsichtlich des Wasserhaushaltes eine problematische Situation. 

Angesichts einer zunehmenden Zersiedlung und Flächeninanspruchnahme auf einem 

insgesamt nicht wachsenden Bundesgebiet wird dies mehr und mehr zum Problem. Dies 

müsste auch im gegenständlichen Fall bewertet werden, wobei davon auszugehen ist, dass 

auch ohne Berücksichtung von sekundären Effekten wie zunehmendem Siedlungsdruck die 
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Flächeninanspruchnahme wie auch die neu versiegelte Bodenfläche in den 

Schnellstraßenplanfällen gegenüber der Planfallgruppe Umfahrungen deutlich erhöht ist. 

 

Nachhaltigkeit 

Soziale Nachhaltigkeit: 

Es ist völlig unzureichendunter dem Punkt „Soziale Nachhaltigkeit“ (Umweltbericht Seite 417) 

eine nicht näher definierte „Verbesserung der Erreichbarkeit“ durch Straßenausbau 

anzuführen und daraus zu schließen, der Straßenausbau (gemeint ist offenbar der Bau der 

Schnellstraße) wäre ein positiver Beitrag zur „Sozialen Nachhaltigkeit“. Völlig 

unberücksichtigt bleiben Faktoren wie Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, 

Modal Split etc..  

Es ist absurd, zu behaupten, eine neue Schnellstraße würde „keinen negativen Beitrag (...) in 

den Bereichen Freizeit/Erholung (...) (leisten)“. Von „Erholung“ kann in unmittelbarer Nähe 

einer Schnellstraße mit ihren negativen Effekten wie Lärm, Abgasen, Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes etc. kaum mehr die Rede sein. Im Umweltbericht wird außerdem die 

These aufgestellt, die Veränderung des Landschaftsbildes durch den Bau einer 

Schnellstraße würde von der Bevölkerung als quasi „normaler Teil der Modernisierung“ ohne 

Probleme akzeptiert und nicht als negativ empfunden. Diese These wird jedoch durch nichts 

belegt, durch keinerlei Studien, Interviews oder dergleichen, und kann deshalb nicht 

nachvollzogen werden.  

Ökonomische Nachhaltigkeit: 

Tourismus ist als ökonomischer Faktor völlig unberücksichtigt geblieben. In die touristische 

Entwicklung der Marchregion ist in den letzten Jahren viel investiert worden 

(Marchfeldschlösser, Verknüpfung mit Erholung, Naturtourismus ...), das Interesse an der 

Region und damit auch die wirtschaftliche Wertschöpfung aus dem Tourismus wachsen. 

Da die touristische Attraktivität gerade der Marchregion aber wesentlich von Faktoren wie 

Ruhe, Naturnähe, Landschaftsbild, Erholungsmöglichkeiten etc. abhängt, ist der Bau einer 

Schnellstraße mit ihren negativen Effekten wie Lärm, Abgasen, Beeinträchtigung des 

Naturraums, des Landschaftsbildes etc. mit einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus 

nicht vereinbar.  

Allgemein: 

Insgesamt ist es problematisch, unter dem Aspekt soziale Nachhaltigkeit bzw ökonomischer 

Nachhaltigkeit Kriterien zu berücksichtigen, die einer nachhaltigen Entwicklung im üblichen 

Verständnis insgesamt zuwiderläuft. Nachhaltigkeit ist unteilbar 
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Orts und Landschaftsbild 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die vom Land Niederösterreifch 

favaorisierte Schnellstraße Mtte Süd PF7, gemeinsam mit der Schnellstrasse Süd PF6 die 

am schlechtesten bewertete  Alternative ist. 

 

Wirkungsanalyse Raum und Umweltwirkungen in der Gesamtsicht  

Die Bewertung der räumlichen und umweltrelevanten Auswirkungen von 

Verkehrsmaßnahmen in den einzelnen Fachbereichen mittels eines 9 stufigen Farbcode-

Systems stellt eine Grobrasterung dar. Der Nachteil dabei: Eine Bewertung, wie stark 

einzelne Planfälle tatsächlich auseinanderliegen (und gegebenenfalls die Identifikation von 

Grenzfällen die gerade noch oder gerade nicht mehr in einer bestimmten Kategorie 

angesiedelt wurden) ist schwer möglich. 

Auch wenn die Bewertungen in Einzelbereichen hinterfragungswürdig sein mögen, so lässt 

sich anhand der Tabelle auf Seite 423 im Umweltbericht, in Kombination mit der Ergänzung 

durch die Bewertung in den einzelnen Verkehrsbereichen (siehe Tabelle im Abschnitt 

Verkehr) eine Aussage treffen, wie die einzelnen Planfälle auf Basis der durchgeführten 

Untersuchungen liegen, welche Planfälle einen ausgewogenen Kompromiss signalisieren 

und wo im Gegenzug von einer einseitigen Schwerpunktsetzung auszugehen ist. So zeigen 

die Tabellen anschaulich, dass Planfall 7 gute Werte in den Kategorien Wirtschaftsraum und 

überregionale Erreichbarkeit mit teilweise deutlichen Verschlechterungen (Klima, Naturraum 

+ Ökologie) erkauft, wohingegen Planfall 5 als ausgewogener Kompromiß betrachtet werden 

kann, der als einziger Maßnahmenplanfall ohne deutlche Verschlechterungen auskommt, in 

den Luft und Lärm die günstigsten Bewertungen aufweist, in den Kategorie Wirtschaftsraum 

und überregionale Erreichbarkeit immer noch leichte Verbesserungen bringt und auch über 

alle Verkehrskategorien sehr günstige Bewertungen aufweist. Daraus gezogene 

Schlussfolgerung: Der vom Land Niederösterreich favorisierte Planfall 7 stellt eine einseitige 

Schwerpunktsetzung dar und ist insbesondere was die Umweltauswirkungen betrifft, die im 

Rahmen einer SUP vordringlich zu überprüfen sind, nicht die beste Alternative. 

Angemerkt wird, dass im Resumee des Umweltberichts Umfahrungen keine explizize 

Erwähnung mehr finden und sich die ebendort angeführte Junktimierung der „Sicherstellung 

ausreichender Schutz und Ausgleichsmaßnahmen auch langfristig“ mit Schnellstrassen auf 

der momentan bestehenden Ausgangslage begründen mag, keinesfalls aber ein 

unveränderliches Naturgesetz darstellt. 
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Abbildung: Beurteilung der Wirkungen im Verkehr (aus: Marchfeldteam-
Endbericht-Entwurf)  

 

Abbildung: Beurteilung der Raum- und Umweltwirkungen (aus: 
Marchfeldteam-Endbericht-Entwurf - entspricht der Abbildung Seite 
423 Umweltbericht 
 

Zielbewertung 

Im Marchfeldteam wurde ein umfangreicher Zielkatalog entwickelt, der sich implizit auch im 

Zielbeschreibungskapitel des Umweltberichts wiederfindet. Zusätzlich hat das externe 

Planungsteam/die Autoren des Umweltberichts in höchst unterschiedlichem Fertigstellungs – 

Detaillierungs- und Verbindlichkeitsgrad existierende Pläne, Programme und Konzepte 

miteinbezogen. 

Dies ist insoferne nicht unproblematisch, als diese Konzepte teilweise von einem hohen Maß 

von Beliebigkeit gekennzeichnet sind und oft nicht mehr als eine Sammlung von politischen 
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Wunschvorstellungen darstellen, die sich weder auf detaillierte fachliche Grundlagen, noch 

auf einen in Beteiligungsverfahren erzielten breiten Konsens stützen können.  

So ist etwa der im Stadtentwicklungsplan Bratislava angesprochene „Nullring“ nicht als fix zu 

betrachten sondern ist eine von drei Varianten, die derzeit gerade geprüft werden.  

Insofern ist es widersinnig, wenn ein einem vereinbarungsgemäß ergebnisoffenen 

strategischen Planungsprozesse durch (politische) Konzepte, denen keine strategische 

Untersuchung/Umweltprüfung zugrunde liegt und deren Anpassung auf Basis neuester 

Erkenntnisse zu diskutieren wäre, durch Festlegungen in diesen Konzepten als 

Zwangsbedingung in Planung und Entscheidungsfindung eingehen sollen. Im Gegenteil 

wären Untersuchungen die mit hoher Bearbeitungstiefe eine neue Qualität der Planung 

liefern Anlaß, solche Konzepte zu überprüfen und gegebenenfalls abzuändern. 

Das Planungsteam hat seine Empfehlungen, die zur Beantragung der Aufnahme von Planfall 

7 in den Anhang zum Bundesstraßengesetz geführt haben, im wesebtlichen auf 2 Ziele 

reduziert nämlich: beste überregionale Erreichbarkeit und optimale Einbindung der 

Entwicklungsschwerpunkte und den Umweltbereich mit der Behauptung der 

Kompensierbarkeit  der Eingriffe ausgeklammert 

 

Die Aussagen (Aus Endbericht des Planungsteams zur marchfeldkorridoruntersuchung): 

VERKEHR: Schnellstraßengrenzübergang Angern verkehrlich nicht begründbar.  

Beste überregionale Erreichbarkeit nur über Planfall Mitte Süd und Süd 

RAUM: Optimale Einbindung der Entwicklungsschwerpunkte im Marchfeld in den Großraum 

Wien-Bratislava über Schnellstraße Mitte Süd 

UMWELT: Konfliktpotenziale Umweltbereich lokal gegeben jedoch durch Maßnahmen 

kompensierbar 

 

Forderung: 

Die im Marchfeldteam vertretenen Umweltorganisationen WWF, Naturschutzbund NÖ, 

Distelverein, VIRUS/WUK-Umweltbureau und die Bürgerinitiative Marchfeld-Marchegg 

(BIMM) sprechen sich für eine zukünftige Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur im Marchfeld 

aus, die sich am Planfall „Umfahrung Nord Neu - ÖV+“ orientiert. Dieses Konzept sieht 

Umfahrungen an der B8 und an ausgewählten Gemeinden im südlichen Marchfeld vor, 

weiters einen Straßengrenzübergang bei Angern, einen Verzicht auf eine Straßenbrücke bei 
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Marchegg und einen ambitionierten Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Als weitergehender 

Kompromiss wäre im wiennahen Bereich ein 4-streifiger Ausbau bis Deutsch-Wagram 

denkbar, sollte sich die tatsächliche Verkehrsentwicklung die Kapazitätsgrenzen  einer 

zweistreifingen Straßenverbindung  signifikant übersteigen.  

Das Konzept „Umfahrung Nord Neu“ stellt als einziger Planfall einen zwischen allen 

Interessen ausgewogenen Kompromiss dar. Im Gegensatz dazu kommt der Planfall 

Schnellstraße Mitte-Süd beispielsweise Umwelt- und Naturschutzinteressen in keiner Weise 

entgegen (Ausnahme ist der im Marchfeldteam dazu kombinierte, aber real keineswegs 

garantierte ÖV-Ausbau) 

Schlussfolgerungen 

Trotz der beschriebenen umfangreichen Mängel des Umweltberichtes ergibt sich ein 
ausreichend klares Bild:  Es liegen eine ausreichende Fülle an Argumenten vor, die zu 
einem negativen Prüfergebnis für den Planfall 7 - „Schnellstraße Mitte-Süd“ müssen. 
Daraus leitet sich die Forderung nach Nichtaufnahme einer „Marchfeld Straße“ in den 
Anhang zum Bundesstraßengesetz.  

Sollten wider Erwarten dem BMVIT die Gründe dafür noch nicht ausreichend 
erscheinen, so ist ein ordentliches Beteiligungsverfahren in der Slowakischen 
Republik zu initiieren, abzuwarten und dessen Ergebnis einzubeziehen.  

Für den Fall einer Neuerstellung eines gesetzeskonformen, vollständigen und 
widerspruchsfreien Umweltberichts  ersuchen wir zur Definition des Prüfumfanges 
beigezogen zu werden  
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